
Sitzverteilung - Aufsichtsrat Wohnungsbau Grönegau GmbH §§ 138 Abs. 2, 71 Abs. 6 NKomVG 

        
        Berechnung allgemein:     zu vergebende Sitze im Aufsichtsrat x Mitgliederzahl der jeweiligen Fraktion/Gruppe 

  Verfahren: Hare-Niemeyer                                                   Zahl der Mitglieder aller Fraktionen/Gruppen   
  

        

   
Nach § 10 Ziff. 1 des Gesellschaftervertrages entsendet die 

  Sitze Stadt Melle:   4 Stadt Melle vier Mitglieder. 

   zu vergebene Sitze im Aufsichtsrat: 3 Der Bürgermeister erhält gem. § 138 Abs. 1 S. 1 NKomVG einen festen 

 Anzahl Abgeordnete in Fraktionen/Gruppen 40 Sitz; er ist bei der Berechnung nicht weiter zu berücksichtigen. 

 

        

        

        Fraktion/ Anzahl Berechnungs- Sitze nach Sitze nach Anzahl  

  Gruppe Abgeordnete ergebnis ganzen Zahlen Bruchteilen Sitze 

              
  Gruppenbildung GRÜNE / DIE LINKE. 

und CDU/FDP Gruppe         
  CDU/FDP Gruppe 19 1,425 1   1 

  SPD 12 0,900 0 1 1 

  GRÜNE / DIE LINKE. 6 0,450 0 1 1 

  UWG-Melle 3 0,225 0   0 

              
  

         


